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weise fürs Wohlergehen in den Wechsel-
jähren, kritische Anmerkungen zur Schön-
heitsindustrie oder die Feststellung, dass
unser Unterleib auch eine politische Ange-
legenheit ist. (Frauenbuchverlag, 19.80
Franken)

Männer — zehn exemplarische
Geschichten; von Helga Dierichs/
Margarete Mitscherlich
Aus dem Vorwort: «Dem Versuch der
Frauen, ihre durch Erziehung, Gesellschaft,
Tradition und Politik verstellte Person zu
finden, war und ist keine vergleichbare Be-
wegung der Männer gefolgt. Auf den brei-
ten und vehement geführten Angriff gegen
die patriarchalische Welt reagierten die
Angeklagten nur mit privater Empörung
und öffentlicher. Sprachlosigkeit. Die weni-
gen Publikationen der Männer über die
Frauenfrage, und notgedrungen somit auch
über ihre Männerfrage, offenbaren selbst
bei richtigem Ansatz immer wieder die
gleiche Neigung zu Anmassung und Mass-
losigkeit, zu Rechtfertigungsstrategien und
Ausweichmanövern. Den Kern treffen sie
nicht: Wie muss männliches Verhalten in
einer Zukunft aussehen, die der Kritik der
Feministinnen Rechnung trägt?»
Zehn Männern geben die Autorinnen das
Wort, einem (zumindest beruflich) freilich
ziemlich elitären Zirkel. Durchaus lesens-
wert, diese Geschichten, und wenn man
sich als Frau ärgert: praktisch alle mögli-
chen Reaktionen selbstbewusster Weib-
lichkeit werden in kritischen Randbemer-
kungen aufgefangen. Bilanz: «Auch die
Männer sind Opfer, durch Erziehung zu
Chauvinisten gemacht, zu unabsichtlich
Unterdrückenden, durch Ängste verbogen,
in Aggressionen befangen, unsicher ihrem
eigenen und dem andern Geschlecht ge-

genüber und häufig genug selber leidend
unter ihrem Zwang zur Härte, ihrem Man-
gel an Einfühlungsvermögen.» (Goverts im
Fischer Verlag, 24 Franken.)

Notizen
$ Die Ofra-Zeitung «Emanzipation» ist in
neuem, attraktiverem Pink-Gewand nun
auch am Kiosk erhältlich.

# «Kind und Recht in der Schweiz» heisst
eine Publikation von Dr. iur. Adelheid Rig-
ling-Freiburghaus, in der das neue Kinds-
recht kompetent und informativ behandelt
wird, so dass die schwierige Materie auch
für Nichtjuristen einsichtig(er) wird. Die
Autorin, ehemals Präsidentin unseres
Vereins, vermag Rechtsverhältnisse, in de-
nen der Mensch im Mittelpunkt steht, ver-
ständlich und lebensnah darzustellen. Von
ihr stammt auch die Publikation «Ein neues
Eherecht?» Die Broschüren sind in der
Reihe «Der Berufsschüler» erschienen und
können beim Verlag Sauerländer, Postfach,
5001 Aarau bezogen werden.

9 Mit der doch noch erfolgten Wahl Mar-
guerite Yourcenar als erste Frau in die
Académie Française hat eine sechs Mo-
nate hitzig tobende Groteske doch noch
ihren Abschluss gefunden. Einer der Geg-
ner, Mitglied des elitären Herrenklubs,

Was dächte man auch von dem Weibe,
das sich in dem Leben selbst die rei-
chen Erfahrungen sammeln wollte, die
nur für eine mittelmässige Schriftstelle-
rin, wenn sie selbständig sein soll, nötig
wären?
Gerv/nus über Scbr/7fsfe//er/nnen,
/'m Jahr 7853
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hatte die (wegen ihres Geschlechts) um-
strittene Kandidatin mit dem Monster von
Loch Ness verglichen, ein anderer hatte als
Argument ins Feld geführt, die grösste
Ehre, die man einer Frau entgegenbringen
könne, sei, sie zu bewundern, ohne sie zu
wählen

9 Emanzipation ist (auch) Männersache!
Für Herren, die in diesem Punkt bisher eine
lange Leitung hatten, gibt es in Amsterdam
jetzt einen telefonischen Beratungsdienst.
Zwanzig Freiwillige — alle männlichen Ge-
schlechts — wollen ihren Geschlechtsge-

Gesfern habe /'cb eme Me/bung
vertreten
/'n e/'ner Sache, d/'e m/r sehr w/'cbf/'g war,
d/'e angeb/Zcb
von der Mernung
/'n d/eser Sacbe,
d/'e /'cb beute vertrete,
sebr abwe/'cbf,
behauptet me/'n Mann.
D/'es /egt er m/r aus
a/s e/'nen Mange/ an Ges/nnung.
War m/'r n/'cbf angenehm /'st.
L/nd trotzdem
w/'rd es m/r morgen w/'eder n/'cbf ge/mgen,
den r/'cbf/'gen Ansatzpunkt
/'m /etzfen W/'nke/
me/'nes be/'ssen H/'rns
zu f/'nden,
von wo aus /'cb d/'e Me/'nung zu d/'eser

Sacbe,
d/'e m/'r sebr w/'cbf/'g /'st,
so abspu/en kann,
dass s/'e der gesfern
oder beute
vertretenen
auch nur /'m entferntesten äbnb'cb /'st.

Cbr/'sf/'ne Afösf//'nger

nossen in Not fernmündlich beistehen, ob
es nun um Haushaltsfragen oder Schwie-
rigkeiten mit der Partnerin geht. Erklärtes
Ziel des holländischen Telefondienstes ist
jedenfalls die Förderung des Prozesses der
Männeremanzipation.

# In Nordrhein-Westfalen steht alleinste-
henden Männern mit eigenem Haushalt
ebenso wie Frauen ein Hausarbeitstag zu.
Mit dieser Feststellung hat das Bundesver-
fassungsgericht in Karlsruhe das jungge-
sellendiskriminierende Hausarbeitstagsge-
setz des Bundeslandes für verfassungs-
widrig erklärt: Selbst wenn es einer typi-
sehen Gestaltung der sozialen Verhältnisse
entsprechen sollte, dass eine alleinste-
hende, berufstätige Frau im Gegensatz zu
einem Mann ihren Haushalt eher selbst
versorge, rechtfertige dies nicht die Be-
nachteiligung jener Männer, die ihren
Haushalt tatsächlich führen, Hess das
deutsche Gericht verlauten.

# Massive Kritik am neuen Eherecht übt
der Basler Rechtslehrer und Anwalt Pas-
cal Simonius. Die Besserstellung der Ehe-
frau sei zwar generell zu begrüssen, meint
er, aber in einzelnen Bereichen gehe der
Gesetzesentwurf entschieden zu weit, ja
komme einer Ausbeutung des Mannes
durch die Frau gleich. Für den Mann werde
die Ehe, namentlich im Hinblick auf eine
allfällige Scheidung, geradezu unattraktiv,
weil diese ihn in prohibitiver Weise bela-
sten könne.

# Der Gemeinderat der Freiburger Ge-
meinde Villars-sur-Gläne hat beschlossen,
für das Gemeindepersonal eine Haus-
frauen-Zulage einzuführen. Davon profitie-
ren alle Gemeindeangestellten, die Kinder
unter 16 Jahren haben und deren Mutter
nicht erwerbstätig ist. Die Hausfrauen-Zu-
läge beträgt 100 Franken monatlich.
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